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Pressemitteilung 

Versand der Lohnsteuerkarten 2008 
 
Die Lohnsteuerkarten für das Jahr 2008 (6.840 Stück) sind in den letzten Tagen versandt worden.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bevor sie die Lohnsteuerkarte bei ihrem Arbeitgeber 
abgeben, die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Religionszugehörigkeit, 
Kinderfreibeträge) zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten oder Fragen bzw. falls sie keine 
Lohnsteuerkarte 2008 erhalten haben, wenden sie sich bitte an das Ordnungsamt der Gemeinde 
Anröchte, Altes Rathaus, Zimmer 4, Hauptstraße 72, 59609 Anröchte, Telefon 02947/888322.  
 
Kinder über 18 Jahre werden unter Umständen auf Antrag durch das Finanzamt Lippstadt 
eingetragen (ebenso Kinder, die noch zur Schule gehen oder sich in der Ausbildung befinden).  
Ebenfalls können Werbungskostenfreibeträge bzw. Pauschbeträge für Behinderte und Hinterbliebene 
nur durch das Finanzamt Lippstadt eingetragen werden. Die entsprechenden Anträge auf 
Lohnsteuerermäßigung erhalten sie im Ordnungsamt der Gemeinde Anröchte sowie an der 
Information der Gemeinde Anröchte im Neuen Rathaus.  
 
Es wird gebeten, die alte Lohnsteuerkarte an die Gemeinde Anröchte oder an das Finanzamt 
Lippstadt zurückzugeben, sofern keine Einkommensteuererklärung gemacht wird. Alle 
zurückgegebenen Lohnsteuerkarten dienen dem Statistischen Landesamt zur Errechnung des der 
Gemeinde zustehenden Anteils am Lohn- und Einkommensteueraufkommen des Landes. Jede 
fehlende Lohnsteuerkarte bedeutet weniger Geld für die Gemeinde Anröchte.  
 
 


